
STADT KARLSRUHE 
Der Oberbürgermeister 

 

STELLUNGNAHME zur Anfrage 

B‘90/Die Grünen-OR-Fraktion  

 

vom:  28.02.2016 
eingegangen: 29.02.2016 

Gremium:  Ortschaftsrat Durlach 

Termin:  
Vorlage Nr.: 
TOP: 
 
Verantwortlich: 

13.04.2016 
      
14 
öffentlich 
Dez. 6/BOA und LA 

Baumaßnahme Pfinzstr. 92 

 
 

Ist die Lage der Außenkante Außenwand exakt wie beim Vorgängergebäude? 

Ist der Gehweg im Besitz der Stadt Karlsruhe? 

Wurde bei der Baugenehmigung eine weitere Reduzierung des ohnehin schmalen Gehweges 
genehmigt? 

 
Bei der Errichtung des Neubaus Pfinzstraße 92 entspricht die Lage der Außenwand des Neubaus nicht 
exakt der Lage der Außenwand des Vorgängergebäudes. Die geringfügige Abweichung ist der Breite 
und Lage des jeweiligen Gebäudes geschuldet. Die genauen Verhältnisse sind an Hand der beigefüg-
ten Lagepläne nachvollziehbar. Der Gehweg ist Teil des städtischen Straßengrundstückes und in sei-
nen Abmessungen unverändert. Eine geringfügige Reduzierung der Gesamtgehwegbreite findet aus-
schließlich auf der privaten Fläche statt. Die Lageplanausschnitte sind Bestandteil der Baugenehmi-
gung. Die Außendämmung ist darin bereits berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sachbearbeiter: Herr Drodofsky 
Tel.: 133 - 6363 
Az. 588-14-030 und 3481-14-03 
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